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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1964

Norm

ZPO §448 b

ZPO §517

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Bagatellsache vorliege, ist von dem in der Klage angegebenen Wert des

Streitgegenstandes auszugehen. Dabei ist nur entscheidend, was das bei Gericht be ndliche Original der Klage enthält.

Der Umstand, daß es versehentlich unterlassen wurde, in der Klagsgleichschrift die Verbesserungen durchzuführen,

fällt nicht weiter ins Gewicht.
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